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Der Beweggrund , welchem die

erste Deduktion unter dem Titel:

Ungrund -er Domanien in Dajern,
die Presse verlassen , hat auch

gegenwärtige derselben übergeben*

A L Sie
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Sre vertritt in den zwischen Seiner Excellenz
dem churfürstlichen Kämmerer , wirklich geheimden

Rath und Obristhofmarschall Joseph Ferdinand

Grafen von Reinstein und Tattenbach , dann dem
churfürstlichen Fisoal obwaltenden Dommanial-

irrungen die Stelle der Duplick.

Man hat sich darinn bemühet den Sinn

des Gegners , soviel als möglich war,  zu errathen,

und eine Schrift in der Ordnung zu widerlegen, .in

welcher nichts als Unordnung , Undeutlichkeit und

Unentschlossenheit herrschet.

Sind also seine häufigen Allegationen , die er

ohne Noth angebracht hat,  nicht gerade weg m

derleget worden , so ist es sicher von der Seite her

geschehen , oder man hat sie geflissentlich übergam
gen,  weil sie nicht zur Sache gehören . Denn man

getrauet sich hiemit öffentlich zu versichern , laßt es

auch auf das Nachsehen ankommen , daß unter hum
dert
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Ä dert deren , neun und neunzig nur zur Parade da
W stehen , indem er Leuten , denen es an der Zeit,
Ä« oder Wissenschaft mangelt , solche einzusehen,

nur Sand in die Augen zu streuen suchet.

Einer solchen- Art zu streiten entgegen zu ge-

hen, ohne in das nämliche Gewirr von nicht zu-

; ^ sammen Hangenden Sätzen und Begriffen zu ver-
^ fallen , war nichts anders übrig , als auf eine

^ richtige Herstellung des Factums aus der Ge-
iti!k schichte zu denken , aufweiche es auch hauptsäch¬

lich ankömmt.

Denn es ist Facti : ob die Kammergüter der
W deutschen Kaiser und Herzoge von den ältesten
W Zeiten her schon veraußerlich gewesen ? Es ist
W Facti : ob selben dieses Befugniß erst in Folge
M her Zeit benommen worden ? und so ferne dieses,

® in wie weit es geschehen , oder sie sich dessen selbst
^ entsaget haben?
fyn A 3 Auf
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Auf diesem nun ruhet das ganze Gebäude' ,
zu dessen Untergrabung aber nicht das allgemeine
Staats - Natur ; und Völkerrecht, nicht französische
Domanialideen, nicht was in Neapel und an¬
deren unabhängigen Staaten von langen Zeiten zu¬
rück eingeführet, und durch Gesetze hergebracht ist,
sondern was in jedem des deutschen Reichs Für¬
sten- und Herzogthum, gemeß der jedes Orts
vorhandenen besondern Staatsverfassung, Gesetze«
Vertragen und Herkommen, Rechtens, zureichend ist.

Wobey es aber ebenfals nicht darauf an¬
kömmt, was etwa nützlich, rathsam, oder schäd¬
lich sey, sondern was die Landesregenten zu thun
und zu handeln berechtiget sind, und auch.von
jeher gethan haben.

Dagegen helfen keine Praejudicia, die er in der
Vorrede zwar anziehet, aber nicht mit Namen be¬

leget
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fei leget , weil diese höchstens für eine Usualauslegung

A gelten : vorausgesetzt , daß ein sicheres aber dun --

H kels Gesetz vorhanden , und die Fälle sich an den

ht Umstanden wie ein Ey dem andern gleichen , a)

y
feil
^ Anzüglichkeiten sind mit Stillschweigen uber-

^ gangen worden , damit der Leser desto besser ur-
theilen möge , ob der Fiscal den diesseitigen Schrift^

Verfasser geschimpfet , oder widerleget habe.

Wenn übrigens aus den gegentheiligen Sa-

tzen mehrmal harte oder vielleicht unangenehme

^ Folgen gezogen worden , so muß sich diese derje,

nige zu Schulden kommen laßen , der hierzu den

Anlaß gegeben hat . Jemand andurch zu beleidig

gen

i
a ) AnmerkuttgLyaä Cod. Cir. PJ. 2. r. Caß. 14, ^ .4.
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gen, oder zu beschimpfen, war weder die Absicht,
noch der Beruf, denn man hat sich beständig jenes
RechLsspruches erinneret: Agat quod causa desiderat,
temperet se ab injuriis r nam fi quis adeo procax fu¬
erit , ut non ratione sed probris putet eile certan¬
dum , opinionis suae imminutionem pudetur . L. §■
6od. de postulat.

Erster
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